
Kurz-Info: LKW begründet keinen
weiteren Mittelpunkt der Tätigkeit
Laut  VwGH 25.9.2002,  99/13/0034  begründet  ein  LKW,  bei  einer  auf  Dauer
angelegten Fahrtätigkeit für den LKW-Lenker keinen weiteren Mittelpunkt der
Tätigkeit.

Damit steht der steuerlichen Anerkennung eines Verpflegungsmehraufwandes als
Reisekosten nichts im Wege.
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